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Donnerstag, dm i October r8oi. Siebentes Quartal. Den 8 Vendémiaire. X»

Helvetische Tagjatzung. j

Zehnte Sitzung, -6. Herbftmonat.
Präsident: Kühn.

Die Berathung über den Antrag eines Mitglieds:
die Tagsatzung ftlle erklären, sie werde von nun an
keine an sie gerichtete Zu- oder Bittschriften annehmen,

die nicht dem Gesetze vom Jenner i8oi über die

Förmlichkeit der Zu. und Bittschriften gemäß abgefaßt

seyen, wird eröffnet — und alsdann von der Tag-
satzung folgender Beschluß gekommen:

„ Die allgemeine helvetische Tagsatzung — In Er-
wägung, daß es nöthig ist, daß die an sie gerichtete

Bittschriften, derselben unter glaubwürdigen Formen
zukommen ; — in Erwägung, daß diese glaubwürdige
Form nicht auf eine sichere Art erhalte» werden könnte,

wenn die Unterschriften zu zahlreich wären, beschließt:

Von der Bekanntmachung gegenwärtigen Beschlusses

an, wird die allgemeine helvetische Tagsatzung keine

Zu - und Bittschriften verlesen lassen und in Berathung
ziehen, die mit mehr als fünf Unterschriften verschen

wären. Alle an sie gerichtete Bittschriften sollen auf
Stempelpapier geschrieben, und mit dem Visa des Ne.
gierungs- oder Unterstatlhaltcrs zu Bekräftigung der

Aechlheit der Unterschriften versehen seyn. Der provisi»
rische Volljtchungsrath ist eingeladen, gegenwärtigen
Beschluß »ach der von ihm guterachtenden Weise öffentlich
bekannt machen zu lassen."

Der Präsident legt der Versammlung folgende an sie

eingelangte Schriften vor:

Zwey Bittschriften mehrerer Municipalitäten der

Landschaft March, die den Wunsch enthalten, dem C.

Schwytz zugetheilt zu bleiben.

Vorstellungen der Vorsteher der Pfarrey Gurmels,
über Polizey. Gerichts-und Finanzgegenstände.

Eilfte Sitzung, 28. Herbstmonak.

Präsident: Kuh«.
Der Präsident legt der Versammlung folgende an

sie eingelangte Schriften vor:
1. Zuschrift des Bürger Hünerwadsl von Lenzburq,

Inspectors der Miliz der Cantone Argau und Baden,
für die Wiedervereinigung des Argaus mit dem Canton
Bern.

2. Vorstellungen und Bemerkungen der Munizipa«
lität und Gemeiodskammer von Solothurn- über Ver.
fassungsgegenstände... Diese Vorstellunzen fchiiesscn sich

mit folgendem Ausruf:
»Möchte doch das nun durch Erfahrung klug ge«

wordene helvetische Volk, so wie dessen wirklich zur
Entscheidung über sein künstiges Schiksal versammelte«
Stellvertreter, statt sich durch die fchwär m erische «

Hirngespinste vonVolksfreyhcit und
Gleichheit der Rechten, die in ihrer Anwen«
dung so zerstörende Uebel über ganze Staaten herab-
ziehen, und nur durch eigennützige Cabalisten ausge-
hekt worden, hinreisten zu lassen, vielmehr mit verein-
ten Kräften nach der Rükkehr sittlicher Ordnung und

àr standhasten angemessenen Verfassung streben, um
nach derselben Begründung durch rühmliche Nachah.
mung der ehrwürdigen Sitten seiner Väter, und durch
gemeinsames Vertrauen, Einigkeit und vereinte Bru.
dcrliebe, den Wohlstand des Vaterlands auf feine Nach«
kommen fortznpsianzen, und so jene unglüklichen Jahre
seiner Verirrung und Freyheitssclaverey auf immer i«
Vergessenheit zu vergraben."

z. Vorstellung der Handwerker von Solothnrn, über
die Nothwendigkeit von Gewerbspvliz?yverordnungen.

4. Zuschrift des gewesenen Fürstabts von St. Gal«
len, d. d. Ebringen b. Frcyburg im Breisgau am
7. Hcrbsimonat, um Wiedereinsetzung in seine ehma-
ligen Rechte.



Dem durch die Mglemenw- Eommtßivn erstattetem

kind angenommenen Bericht, über eine» ihr lezthin er-

theilten Auftrag gemäß, wird folgender Zusatzartikel
dem Reglement der Tagsatzung beyzufügen'beschlossen :

Die Tagsatznng wird diejenigen Gegenstände, ihrer
Verhandlungen, welche nicht öffentlich bekannt werden

sollen, durch besondere Beschlüsse als solche in ihrem
Protokoll verzeichnen lassen, und wird alsdann den

Mitgliedern und den Angestelltewder Eanzkey untersagt
davon in öffentlichen Blättern und Zeitungen Nachricht
oder Anzeige zu geben; so wie überhaupt kein Mitglied
oder Angestellter der Canzley, die' individuellen Mcy-
uungen anderer Glieder der Tagsatzung in den öffent-
lichen Blättern weiche Nachrichten von ihren Sitzun-
gen geben, bekannt machen darf. "

La siechere und Zellweger werden durch
geheimes und relatives Stimmenmehr zu Stimmzählcrn
ernannt.

Ans den Antrag eines Mitglieds, beschließt die Tag,
fttzung: es solle» dem?ten §, des von der Commißion
vorgetragenen Vmassungscntwurfs — in der Namen-
Reihe der helvetischen Cantons die Worte beygeftzt

werden: » W ali i s eben j o " und hingegen
dann die diesen Canton betreffenden Worte im zlen s.

wegfallen.
Die Mehrheit der Vkrfassungscommißion und zwey

einzelne Mitglieder derselben, legen folgende Entwürfe
der Verfassungsgrundlagen vor, deren Druk und Aus-

Heilung unter die Mitglieder beschlossen wird:

Grundlagen zur helvetischen Staats.
Verfassung, so wie sie die Constitu-
t is ns C o mm i ß i on der helvetischen
Tagsatzung vorgetragen hat.

Es giebt nur ein helvetisches Staatsbürgerrecht,
und keine politischen Cantons-Bürgerrechte.

2. Die höchste Gewalt ist einer Tagsatznng und

einem Senate gemeinschaftlich übertragen.

z. Der Senat hat den nothwendigen Vorschlag der-

Gesetze; der Tagsatzung kömt die Entscheidung darüber zu.

4 Die Tagsatzung kommt ordentlicher Welse jedes

Jahr zusammen; ausserordentlicher Weift nur, wenn

entwedrr die Mehrheit der Cantcme eine solche Zusam.

menberuffuug begehrt, oder wenn sie der Senat für
nothwendig erachtet.

4. Ihre Mitglieder werden in den Cantonen auf
diejenige Art gewählt, wie sie in jedem Canton durch
dae Cantonsorga'.ufalion bestünm! ist.

6» Der Senat-hat nân dem Vorschlag der Gesetze
auch die allgemeinen Ncgserungsmaßregeln zu beschließen.

7. Ein von ihm gewählter Ausschuß desselben,
(kleiner Rath) besorgt die eigentliche Vollziehung.

8. Die Mitglieder des Senats werden von der
Tagsatzung frey aus allen helvetischen Bürgern, jedoch
mir einiger Hinsicht auf die Eaulone und daherige?
Beschränkung gewählt.

9. Jeder Canton hat seine eigne Vcrwaltungsbe-
Horde.

io> Der obersten Verwaltungsbehörde jedes Cantons
kommen sowohl die speziellen Voliziehungsmaßregeln der
augemeinen Gesetze,'alS die besonderen Eantonsver-
Wallungen zu.

il. Sie wird von einem Statthalter präsidirt,
welcher aus den Mitgliedern derselben von dem kleinen
Rath gewählt und abgelassen wird.

'22.. Dieter Statthatte? ist mit der eigentlichen Voll-
Ziehung in dem Canton beauftragt, und hat die besondre
Pflicht über die Beobachtung der allgemeinen Gesetze
und Verordnungen der Republik zu wachen, und die
allgemeine höhere P»..-ey auszuüben.

iz. Die von jedem Canton aufgestellten Verwal-
tungsbchörden vertheilen und erheben die Staatsadga-
ben, bestimmen die Bedürfnisse der Cantone, und die
Mittel zu ihrer Befriedigung, sie verfügen nach aufzu«
stellenden Bedingungen über die Zehnden und Vodenzinft,
sie verfügen über das Kirchenwesen, i» so fern es der
weltlichen Gewalt zukommt — über die Entschädmsse
der Geistlichen, über die besondern Erziehungs- und
Unterrichtsanstaltcn: sie haben die Aussicht über Klr-
chen - Schul - Armen - und Gemeindgüter, und bcsor«

gen das öffentliche Unterstützlingsweftn. Die übrigen
Verwalkungsgegenstände werden von ihnen nach den
Gesetzen besorgt.

14. Es giebt Cantons - und Staatsabgaben, deren
allgemeine Uebersicht in der Verfassung bestimmt wer-
den soll.

15. Wenn der Ertrag der Regalien Nationalgüter,
und indirccten Anlagen zur Bestreitung der Staats^
Bedürfnisse nicht hinreicht, so wird das Gesetz bestimmen,
welche Summen jeder Canton noch dazu zu liefern habe.

>6- Jeder Canton hat seine eigene Verfassung, —
Diese Verfassungen werden von der Tagsatzung durch«
gesehen, und keineswegs wedcr in Rüksicht der E>»rich,.
tung der Cäntonsbehördcn nach der Wahlart, sondern
einzig in Rüksicht jener Gegenstände abgeändert, welche

in denselben mit demjenigen, was der Cmttalgcwsft,
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àch die allgemeine Versassung zugetheilt. ist, im
Widersprüche stehn.

'17. Wenn diese Cantons, Verfassungen einrcgjstrirt
sind so können sie ohne die Zustimmung der Central-
Gewalt nicht abgeändert werden.

18. Die richterliche Gewalt soll durch ihre Organi.
sation von der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt
getrennt werden.

Im Namen der CommiZion,
Zi mm ermann.

Grundlagen zur helvetischen Staats-
Verfassung, vorgetragen von Bür-
ger Nengger.

1. Es giebt keine politischen Cantonsbürgerrechte,

sondern all, in ein helvetisches StaatSdürgcrrecht.

2. Die höchste Gewalt ist einem Senate und einer

Ta g satzun g gemeinschaftlich übertragen.

z. Der Senat hat den nothwendigen Vorschlag der

Gesetze; der Tagsatzung kömt dicEnlscheidung darüber zu.

4. Die Tagsatzung kömmt ordentlicher Weise im
ersten Quartale jedes Jahrs zusammen, ausserordenrli-

cher Weise nur, wenn sie vom Senate zusammen de.,

rufen wird.
r- Ihre Mitglieder werden von den Cantonsräthen

aus Vorschlagslisten der Gemeindversamlungen gewählt.
6. Der Senat hat »eben dem nothwendigen Vor-

schlage der Gesetze auch die allgemeinen Regierungs.
Maaßregeln zu beschlossen.

7. Ehn von ihm gewählter Ausschuß desselben (kleiner
Rath) besorgt die eigentliche Vollziehung der Gesetze.

8. Die Mitglieder des Senats werden auf seinen

eigenen Vorschlag von der Tagsatzung gewühlt.

9. Die Cantonsadministralion ist einem Regierungs.
Statthalter und einem Verwaltungsrathc, bey welchem

der erstere den Vorsitz führt, übertragen.

10. Der Regienmgsstatthalter wird von dem kleinen

Rath aus den Mitgliedern desVcrwaltungsraths gewählt.

z,. Die Mitglieder des Verwaltungsraths werden

auf seinen eigenen Vorschlag von dem Canlousrathe

gewählt.
12. Der Verwaltungsrath bestimmt die Cantonalbe-

dürsniss, erhebt die zu Bestreitung derselben nöthigen

Auflagen, beydes unter Genehmigung des Cantonsralhs,
verwaltet die im Cantvne befindliche» Nationalgüter,
macht über Gegenstände der Sachpolizcy den allgemei.
nen Vorschriften gemäß die erfoderlichen Verordnungen

besorgt das öffentliche Unterstützungswesen im Can-
tone, führt die Aufsicht über die Kirchen Schul-
Armen - und Gemcindgüter, teilet dem allgemeinen
Gesetze gemäß die Unlerrichtsanstalten des Cantons,
und entlcheidet in streitigen Aîuninistralionssallcn.
^ In den Cantonalausgaben gehören: die Besol.
dung aller öffentlichen Beamten im> Canton, mit Aus-
nähme des RegiernngsstallhalterS, die Besoldung der
Pfarrgeistlichem und Schusshrer, die- ösft-Mlchc Ar.
menunterstützung u. s. w.

Zu den S'-alsausgaben gehören: die Besoldung der
Staatsbeamten, die Unterhaltung der stehenden Truv-
pen, die mit Ausübung der Slcherheitspoh-zey, so wie
mit der Verwaltung der-Regalien und Beziehung der
indirecten Auflagen verbundenen Unkosten, die Einrich»-
tmig und Unterhaltung von gemeinnützigen National.
Anstalten.

Wenn der Ertrag der Regalien und der indirecte»
Auflagen zur Bestreitung der Staalsdedürfniffc nicht
hinreicht, so wird das Gesetz bestimmen-, welche
Summe jeder Canton noch dazu beyzutragen habe.
Bey dieser Bestimmung wird aus den Ertrag der im'
Cantone befindlichen Naljonalgüter, welcher allerssrdersi
für die Unterhaltung der Geistlichen und der Unterrichts-
Anstalten des Cantons verwendet werden soll, Rülstchtf
genommen werden.

Sollten aber keine directen Beyträge der Cantöne'
für die Staatsausgaben erfoderlich seyn so wird das
Gesetz bessmmen, welche Summen die mit National.
Gutern begünstigten Cantvne vom Ertrage derfflb.n-
jährlich abzuliefern haben, um vermittelst derselben'
einen Theil der Bedürfniss der im entgegengrftjteü'-
Falle befindlichen Canlone zu besserten.

14. Der Cantonsralh kömint im ersten Quartaler
jedes Jahrs zusammen, um dem Verwaitungsralhe die
Rechnung über die Cantonalausgaben. des verflossr-rm
Jahres abzunehmen, und die Cantonalaustagen für-ssrs'
laufende Jahr zu genehmigen.

- 5. Die Mitglieder desselben werden durch Bezirks.
Versamnüungen gewählt.

i6. In jedem Bezirke ist ein Unterstalthalrer dcssn
Ernennung sowohl als die Abrufung dem Regierungs.
Statthafter und dem Verwaltungsrattze gemeinschaftiich
zukömmt.

z?> In jeder Gemeinde ist ein Gememderakh, der
unter dem Vorsitz eines Ammanns die Gemeindaaßageü»
zu bestimme» und über Gegenstände der Sachpolizey die'
erfoderiichen Locaiv.rordrumgem zu machen hat.-
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rg. Der Amman« besorgt die Vollziehung der Ge.

setze und Regiernngsbeschlüsse, ver Cantonal, und Ge.
meindeverorduuugen.

iy. Er wird von dem Unterstatthalter ernennt und

abgerufen.

20. Der Gemeinderath wird von der Gemeindver.

sammlung ernennt.

Grundlagen tur helvetischen Staats-
Verfassung, vorgeschlagen vonBür.
g er M on te nach.

1. Die Integrität der Schweiz wird zur Grundlage
de? Constitution festgesezt.

2. Die helvetische Republik bildet einen aus Canto,

neu zusammengesezten Staat. Die Nationalgewalt wird

von den Cantonen an die Centralregierung übertragen.

;. Die Centralregierung besteht aus einem Senat
und aus einer allgemeinen Tagsatzung.

4. Der Senat hat den nothwendigen Vorschlag der

allgemeinen Gesetze; den Cantonen kömmt die Entschci.

dung mit 2/'; Stimmen zu.

5. Die Tagsatzung kommt ordentlicher Weise im

Monat Juni jedes Jahrs zusammen, ausserordentlicher

Weise so oft die Mehrheit der Cantone solches verlangt,

6. Ihre Mitglieder werden auf eine von jedem Can.

ton zu bestimmende Art erwählt.

7. Der Senat hat neben dem Vorschlag der allge.

«reinen Gesetze auch die Regierungsmaaßregeln zu be-

schlicssen, über die Gegenstände, die ihm von der Con.

stitution angewiesen sind.

8 Ein von ihm erwählter Ausschuß desselben (kleiner

Rath) besorgt die eigentliche Vollziehung der allgcmei.

nen Gesetze.

y. Aus jedem Canton soll ei» Mitglied in dem Se.

nat sitz-n, z» welchem die Cautonscegiecung drey

Subjecte der Tagsatzung zur Auswahl vorschlägt, aus

keinem Canton dürfm mehr als drey Glieder in dem

Senat seyn, die größere Zahl der Senatoren als Can,

tone wählt die Tagsatzung aus freyer Wahl.

lv. Die Cantonsadministration ist einem Vcrwal-

tungsrath übertragen, weicher auch die Vollziehung der

allgemeinen Gesetze besorgt.

li. Es wird jedem Canton überlassen, seine Be«

Horden nach Belieben zu wählen und zu bestimmen.

re. Der Vcrwallungsrath bestimmt die Cantonal.

Bedürfnisse, erhebt die zu Bestreitung derselben nölhi.

gen Beyträge, beydes unter Genehmigung des Calitons.

Raths, verwaltet die im Canton befindlichen Cantonal.

Güter und Domaine»,.

1;. Rechtspflege. Derselben Organisation und Ver-
waltung bleibt den Cantonen ganz überlasse«, jedoch
kann die Centralregierung ein allgemeines Criminal-
Gesetzbuch für ganz Helvetien und aligemeine Mercan.
tilgesetze auf constitutionelle Genehmigung der Canlvne
entwerfen.

14. Wenn der Ertrag der zu bestimmenden Nega.
lien zur Bestreitung der Staatsbedürfnissc nicht hin.
reicht, so wird das Mangelnde durch verhä'itnißmäßige
Beyträge von den Cantonen erhoben.

15. Für den Loskauf der Z huben und Bodeuzinse,
so den Cantonen gehören, wird ein allgemeiner Los.
kaufspreiS bestimmt, und bey dieser Bestimmung sollen
die Particutaren, so wie die Klöster, Corporatiouen
und Stiftungen bey ihrem Eigenthum geschäzt werden.

Gesetzgebender Rath, z i. AuguK.
(Fortsetzung.)

Folgende Borschaft wird verlesen:
B. Gesetzgeber! Ihrem Dccretsvorschag über die

Trennung der Gemeinde Rolwyl von ihrer bisherigen
Mutterkirche hat der Voilz. Rath keine Bemerkungen
beyzufügen; er labet Sie also ein, denselben zum wirk,
lichen Décrété zu erhebe». — Diesem Antrag wird
entsprochen (S. dass. S. 6,3).

Auf den Antrag der Criminalgesetzgeb. Commißion
wird folgendes Decret angenommen:

Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.
Raths vom 24. Aug. und nach Anhörung der peinlichen
Gcsctzgebungs-Commißion;

In Erwägung, daß die peinliche Procedur in Folge
welcher der Anna Maria Segenreich von Gündelhardt
C. Thurgau, die vorsetzliche Verübung eines Kinder-
mordes zugerechnet und auf deren in Widersprüche
eingehülltes Selbstgeständniß sie zum Tode vcrurtheiit
wurde, sehr unvollständig und zum Theil umförmlich ist;

In Erwägung, daß besonders das Obductionszeuz.
niß ebenfalls sthr unvollständig ist und sich selbst in
mehrerm widerspricht;

In Erwägung der Emmüthigkeit der Zeugnisse, die
diesem unglüklichen jungen Mädchen einen ordentlichen
untadelhasten Lebenswandel vor diesem Vorfalle zuschrei-

den; verordnet:
Das gegen Anna Maria Segcnreich von Gündelhardt

im Canton Thurgau vom dortigen Cantonsgericht
ausgesprochne und vom obersten Gerichtshof am
7. August iZor bestätigte Totesurtheil, ist begnadi«
gungsweise in eine jährige Zuchthausstrase adge«
ändert. (Die Fortsetzung folgt.
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Freytag, deil 2 October iZse. Siebentes Quartal. Den 9 Vendémiaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Meynung über den Verfassungsent-
wurf die der Bürger Rengger in
der Sitzung vom 25tcn Herbstmonat
vortrug.

Kaim giebt es eine schwerere Aufgabe, als die

Grundformen einer bürgerlichen Gesellschaft zu bestim-

men, wodurch die Rechte aller einzelnen Glieder der-

selben gegen jede Art von Eingriffen sicher gestellt

werden, und aus beney die Bildung, der Wohlstand,
und die gesamte Kraft einer Nation als lezte Rcsnl-

täte hervorgehen sollen. Auch waren von jeher die

besten Verfassungen mehr das langsame Week der Zeit
und der Erfahrung, als schnell gereifte Früchte selbst

des angestrengtesten Nachdenkens, und gewöhnlich hängt
die Nützlichkeit des Werkzeuges weniger von dessen inne.

rer Vollkommenheit ab, als von der geschiktcn Hand
des Künstlers, der es zu gebrauchen weiß.

Je lebhafter wir indessen von der Wichtigkeit un.
sers Auftrages durchdrungen sind, desto gewisser wer-
den wir bey Erfüllung desselben, jeder Art von Ne.
benrüksichten entsagen, zur Vorbereitung einer bessern

Zukunft uns brüderlich die Hand reichen, und alle

nur von einem Sinne, dem Sinne des Vaterlandes
beseelt seyn. Und wenn ich es von meiner Seite für Wicht
halte, Ihnen Bürger Rcpresentanten, mit aller Unbe.

fangenhcit meine Ansichten mitzutheilen, so werde ich

hingegen für jede Belehrung und Berichtigung dersel-

den c,umfänglich, nichts weniger wünschen, als zu derje-

mgen Verfassung, die Sie Helvetien geben werden,
mit voller Ueberzeugung stimmen -zu können.

Ehe ich aber meine Meynung über den vorgelegten

Entwurf eröffne, glaube ich Ihnen erklären zu sollen,

daß ich in demselben nicht mehr als einen Leitfaden

uiiscrer Beratyschlagungen, als einen unmaßgeblichen

Vorschlag der provisorischen Gewalten sehe, der von

der helvetischen Tagsatzung, als der hiezu brrussenem.
Behörde, lediglich nach seinem innern Gehalte geprüft
und gewürdigt werden soll, der von ihr in seinen

wesentlichen oder unwesentlichen Theilen in den Grund,
formen oder deren Entwiklung, unbedingt abgeändert
oder auch gänzlich verworfen werden kann. Ohne eine
solche Ueberzeugung würde ich nie den ehrenvollen Auf«
trag übernommen haben, in Ihrer Mitte über die

künftige Verfassung unsers Vaterlandes zu bcrathschla.

gen. Bey. dieser Prüfung werde ich daher auch mir
allein zur Richtschnur nehmen — nicht das vielköpfige
Unding das man uns so gerne als den positiven Wile
le» uud Wunsch des Volks entgegen Allen möchte, und
daS ein jeder nach seiner eigenen Ansicht gestaltet —
sondern was einzig als vcrmmfcmäßigcr allgemeiner
Wunsch und Willen vorausqesezt werben darf — cire
dauerhafte und bleibende Ordnung der Dinge zu gründen,
in welcher jeder Bürger unter dem Schutze des Ge,
sctzes lebe! jedem Verdienste der Zutritt zu allen Staats«
ämtern offen stehe, und das helvetische Volk zu einer
Nation gebildet werde, die stark genug sey, den noch
leeren Namen von Unabhängigkeit, in That und Sache
zu verwandeln.

Wenn ich den von der provisorischen Regierung
vorgelegten Verfassungsentwurf nach diese» Grundsätzen
untersuche, so finde ich mehrere und wesentliche Grund«
lagen desselben, den Erfodernissen einer guten Ocgam»
sacion vollkommen entsprechend.

Einem Senate, der zugleich mit den allgemeinen
Vollzichungsmaßregeln beauftragt ist, kömmt der noth,
wendige Vorschlag der Gesetze, einer Tagsatzung oder
Nationalrepresentation kömmt die Genehmigung oder
Verwerfung derselben zu. Die Scheidewand, die man
sonst zwischen der vollziehenden und gesetzgebenden Ge«
walt auffuhren zu müssen glaubte, ist also hier nie.
dergerissen; und wahrlich der Versuch, diese bloß spe.

culative Idee in Wirklichkeit zu setzen, hat den neuern



Republiken zu viel gekostet, als daß «r von uns zum

zweyten male wiederholt werden dürste. Das Gesetz

nimt also da seinen Ursprung, wo das Bedürfniß so-

wohl, als die Ausführbarkeit desselben am richtigsten

sollte beurtheilt werden können; aber ohne die-Zustim-

wuug der Stellvertreter des Volks kann es niemals

in Kraft erwachsen, ohne ihre Mitwirkung kann das

Eigenthum des Bürgers mit keiner Abgabe beschwert,

noch ihm sonst eine neue Verbindlichkeit aufgelegt,

noch überhaupt eine gesetzliche Verfügung getroffen wer-

den. Der Freund der Ordnung und der Freyheit findet

demnach seine Wünsche hier in gleichem Maaße de-

friedigt.
Die Tagsatzung oder das sanclionirende Corps wird

Nur zu gewisse» Zeiten zusammen beruffm. Keine un.
nöthige Vervielfältigung der Gesetze, die das Volk eben

so sehr ermüden, als fie dannzumal unbefvlgt bleiben,

ist also weiter mehr zu besorgen.

Ei» Ausschuß des Senats verwaltet die Geschäfte

der eigentlichen Vollziehung, und nur die allgemeiner«

Regicrungsmaßregeln sind dem gesamten Senate auf-

behalten; jener ist das Willens dieser das Denkorgan

der Regierung. Wenn die Vollstreckung der Gesetze

durch Concentration an Schnelligkeit und Sicherheit

gewinnt, so wird hingegen die Berathung wichtigerer

Angelegenheiten von Seite eines zahlreichen Corps, zu

rcjftrn Resultate" führen.

Es giebt nur ein einziges helvetisches Staatsbürger-

recht; alle pol tischen Vorrechte, welche sonst die Ge-

burt gab, bleiben aufgehoben; nur durch persönliche

Eigenschafieü soll die Ucbcrtragung öffentlicher Aemter

bestimmt werden.

Wenn ich, Bürger Representantcn, diesen Grund,

lagen meinen unbedingten Beyfall geben muß, so stosse

ich in dem Vcrfassungscntwurfe auf andere, die ich

eben so sehr unter sich selbst widersprechend, als mit
einer dauerhaften Ordnung unvereinbar und daher ver.

werflich si-ide. Und hier erlauben Sie mir, den Gegen-

stand unter einem etwas allgemeinern Gesichtspunkte

zu betrachten. Die Einheit der helvetischen Republik

wird als erster und Grundartikel der Verfassung auf-

gestellt; aber ie weiter man liest, destomehr geräth

man in Versuchung zu fragen:—Ist es ein Staat —
oder sind es "achtzehn Staaten, die Helvetic» bilden soll?

Ich weiß freylich, daß es nicht auf Worterkläruuqen
ankömmt, wenn es um die Gründung der Wohlfart
einer' Nation zu thun ist; aber wenn die Sache so

nahe mit dem Worte verwandt ist, so darf auch dieses

nicht unbestimmt bleiben. Welches auch döe Absichten
des dargelegten Entwurfes gewesen seyn mögen, so ist
offenbar, daß in demselben zwey mirer sich ganz ver.
schiedene Prinzipien — das der Einheit, und das der
Vereinzelung — gleich stark neben einander fortlaufen,
ohne daß irgendwo gezeigt würde, wie sie sich, um
ei» übereinstimmendes Ganzes zu bilden in einander
auflösen, wo sie sich die Hand reichen solle». Ueberall
ist nur Stoff zu Widerstreit und Spaltung, nirgends
sind die Elemente zur Eintracht und Harmonie hin.
eingelegt.

Ich finde eine Landeseintheilnng, die in wesentlichen
Stücken weder auf das wahre und wohlverstandene
Interesse der verschiedenen Gegenden Hclveliens, noch
auf die Erfodernisse einer guten Administration bereeb»
net zu seyn scheint, und in der allein schon Zunders
genug, zu foriwährenden Erschütterungen unsers Va.
terlands liegen würde. Ohne sich eben zu einem- un.
erreichbaren Ideale zu versteigen, ohne die Cantorre
mit Cirkel und Maaß abzurunden, halte man wenig,
stcns erwarten sollen, daß wir in diesem Theile unserer
Verfassung, nicht rükwärts schreiten, sondern eher dir
derselben noch anhängenden Fehler, in so weit es die
Schonung bedeutender Loealverhälinisse zuläßt, verbes-
fern würden.

Die Unterabtheilung der Cantone in Bezirke und
Gtmeinden, wovon nicht einmal der Grundsatz in der
allgemeinen Verfassung erscheint, ist unbedingt den Can.
tonsbehörden überlassen; und doch wird der geöste Theil
der Justtzpflege, deren Organisaüon auf diese Unter»
Abtheilungen passen soll, ausschließlich der Ceiurairegie-
rung zugeeignet.

Immer würde es in einem so gemischten System-
schwer halten oder vielmehr unmöglich fallen, die Attri.
butionen der Centralgewatt im Gegensatze der Cantons.
Behörden auf eine Weise zu bestimmen, daß nicht in
der Ausführung häufig Zweifel und Ungewißheit euk
stünde; hier aber sind sie so angegeben, daß noihwen,
dig zu einem ewige» Competenzstreite der Grund gelegt
wird. Oder wer erklärt mir, B. Repräsentanten, was
bey der schwankenden Bedeutung des Ausdruckes Pott-
zey, der ausser der Rechtspflege beynahe alle Anstalten zn
directen und indirectenSraatszwekcii umsaßt, unter allge,
meinem höherm Polizeywcftn zu verstehen sey? Ist es

die allgemeine Sicherheitspolizei), weiche äussere und
innere Gefahren von der gestimmten Gesellschaft aôwen.
del oder ist es die allgemeine Ausübung der besondern^

Sichechejtspolijey, welche Gefahren von w e--.-..-i-!Mi



Gliedern der Gesellschaft abwendet? oder ist es Sach-

Pvlizcy? oder sind es die allgemeinen und hoher» «

Verfügungen über alle Zweige der Pvlizey? und wer

wirb dann bestimmen, wo das Höhere aufhört und

das Untergeordnete anfängt? — Schon jezr hat die

verschiedene Auslegung dieses Artikels zur Absonderung

zweyer Cautene Gelegenheit gegeben; — was wird es

denn seyn, wenn die Cantone sich erst im Besitze der

ihnen zugedachten Seldstständigkcit befinden werden?

Die Ccntralregierung hat die ausschließliche Verfü-

gung über die bewaffnete Macht; an sie müssen sich

also die Canlonsbehörden wenden, wenn sie im Falle

des Widerstandes ihren Befehlen Gehorsam verschaffen

wollen. Aber denn frägt es sich: Ist die Centralregie.

rung gehalten, ohne irgend eine Untersuchung jedesmal

die verlangte Handbietung zu leisten, oder hat sie die

Besugniß, sich erst des rechtmäßigen Verfahrens der

Canlonsbehörden zu versichern? Im erstern Faste würde

sie blos das Werkzeug der Canlonsbehörden, der Exe-

«utor ihrer Verfügungen seyn, im leztern Fälle würde

ihr eine mit dem übrigen Verfassungsentwmfe »nver-
einbare Aussicht über dieselben zugestanden.

Die bürgerliche und peinliche Rechtspflege wird der

Centcalgtwalt, die correctionelle, die hier uneigentlich

Zuchlpolizey heißt, den Canlonsbehörden zugetheilt.
Aber sollte es denn ein so Leichtes seyn, diese Zweige
der Justizverwaltung in der Wirklichkeit so zu trennen,
daß ihre Einrichtung von ganz verschiedenen Quellen
auögienge? oder machen sie nicht vielmehr — wir
mögen nun die Organisation der Gerichtssteven oder

die eigentliche Gesetzgebung derselben betrachte» —
Theile eines einzigen, zusammenhängenden Systems
aus? Das. correctionelle Vergehen ist der erste Grad
des Verbrechens und ihre Grenzen hat nicht die Natur,
sondern Willkür und Uebereinkunst angegeben; wie

werden sich bann die Stcafbestimmungen gehörig ab-

stuffen lassen, wenn sie nicht auf einander berechnet

find, nicht auf den nämlichen Grundsätzen beruhen,

mit einem Worte, wenn der correctionelle Codex sich

nicht an das peinliche Gesetzbuch anschließt? Kann es

bey einer gemischten Gesetzgebung nicht gar der Fall
seyn, baß das schwerere correctionelle Vergehen härter
als das geringere peinliche Verbrechen bestraft wird?
Und welche Vervielfältigung der Gerichtsstcllen wartet

auf uns, wenn weder untergeordnete Civilgerichte in
erster Instanz noch die peinlichen Gerichtshöfe in lezter

Instanz, über correctionelle Fälle urtheilen können/ wenn

ein Friedensrichter zur Beylcgung bürgerlicher Streit-
Händel vnd ein Friedensrichter zur Bestrafung cor»

rectioneller Vergehen in jeder Gemeinde aufgestellt wer-
den muß, wenn jeder Zweig der Justizverwaltung seine

besondere Scuffenreihe von GcrichtssteUen erfodert?

Die Handelspvlizey mit den sich darauf beziehenden

Verordnungen ist der Centralgewalt unbedingt überlas-

sen. Da die Grenze zwischen der Production der Kunst--

Erzeugnisse und iyrem Umtausche nicht scharf gezogen
werden kann, da beyde in der Wirklichkeit virisach m
einander laufen, so ist hier ohne Zweifel die gesammte
Gewerbs. und Jndustriepolizey zu verstehen; und so

hätte sich die Centralregierung nicht etwa blos mit der

Erlheiiung allgemeiner Vorschriften, mit der Festsetzung

von überall anwendbaren Grundsätzen, sondern wie es

bis dahin geschah, mit dem ganzen Detail der Local.
Verordnungen, mit der wenigstens leziinstanzlichen End-

scheidung über alle einzelnen Fälle diestr wichtigste»^

Abtheilung der Sachpvlizcy zu befassen.

Von allem was auf die öffentliche Erziehung Bezug'

hat, soll die Centralgewalt nur über die allgemeinem
Unlerrichlsanstalten verfügen können d. h. über Anstal,
ten die nirgends vorhanden sind, von denen nur eine

einzige als eine höhere wissenschaftliche Lehranstalt wàh-
res Bedürfniß est, und wo diese Lehranstalt selbst nur
als der Schlußstein eines ganzen und gut zusammen.-

gefügten Gebäudes angesehen werden muß. Wir wollen

unter einem repräsentativen Systeme leben, wo die

öffentliche Erziehung einen ungleich höhern Grab v»w

Wichtigkeit als bg) andern Staatsformen erhält, und'
wollen es doch jedem Cantone, der uns einen Thnl'
unsrer Regenten hergiebt, nach Willkür überlasten, ob'

er nur eine öffentliche Erziehung, ob er Anstalten für'
den Volksunterricht haben oder welche Richtung er'
denselben geben will! Kann oder will man denn nie

unterscheiden zwischen einer Centralgewalt, die alle

Theile der Staatsverfassung bis auf die geringfügig-,
sten Details an sich reißt, und einer Centralgewalt,
die bey den allgemeinen, zur Erzielung eines Ganzen
unentbehrlichen Vorschriften stehen bleibt und die An»

Wendung derselben derjenigen Behörde überläßt, Vw'

durch ihre Stellung weit besser im Stande ist mib
Sachkenntniß und Berathung der LocalvcrhältuW
reglcmemarische Verfügungen zu treffen?l

Unter den Gegenständen der Cantbnalorganisativm
finde ich die Verwaltung von Nalionalgüiern angefühttj,
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hiemit den Grundsatz ihres Eigenthums anerkannt; und

doch ist der Centralgewalt, welche die Nation als Ei-
genthümerin vorstellt, nirgends eine Aufsicht über diese

Verwaltung, ein Verfügungsrecht über diese Güter
zugestanden. — Ganze Zweige der innern Administra-
-lion, wie das öffentliche UnterstützungSwesen, die Auf.
sichc über die Armengüttr, die Gefundhrilspoiizey u. a.

>s, d bey Auszahlung der gegenseitigen Attributiouen der

Central- und CantvnSbehörden völlig übergangen worden.

So sehr ich auch, B. ^Repräsentanten, in diesem

Abschnitte des Entwurfes Planmäßigkeit, Bestimmtheit
und Vollständigkeit vermisse, so geschieht dies nicht
weniger in den folgenden Abschnitten, welche die eigenl-

liche Einrichtung der öffentlichen Gewalten bestim-

men sollen.

Wir erkennen eine allgemeine Gesetzgebung über das-

jcnige, was jedem das Wichtigste ist, über Ehre, Ei-
gentbum und Leben des Bürgers an. Die Mitglieder
der helvetischen Tagsatzung sollen nicht ihren Canton,
sondern jeder nach seinem Theile die gesammte Nation
r.praftntlren; sie sollen nicht nach Iustructionen ihrer
Cauionàhàrden, sondern aus freyem Willen uud nach

ihrer eignen Ansicht des Rechten und Gute» handeln —
und doch bleibt es iedem Cantone freygestcllt, diese

Mitglieder nach der ihm beliebigen Form zu wählen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ministerium der Justiz und Polizey.

Kreis schreiben des Ministers an die
Regierungs statt h alter, vom 27t en
Herbst mon at.

Bür ger Regier u n g s st atth alter!
Die Berichte die dem Vollz. Rath über den Unfug,

der neuerdings mit Bittschriften getrieben wird, ein.

gekommen sind, erregen so sehr seine Besorgniß für die

Beybehaitung der innern Ruhe, als sie ihm die Nach-

läßigteit beweisen, die in Vollziehung der Gesetze

beobachtet wird.

Ich erhalte mithin den Auftrag, Euch die Gesetze

vom 12. Herbstm. und 18. Weinmonat i8o-> über

politische Gesellschaften und Gcmcindversammlungen,

so wie jenes vom l?/Jenner 1801 über collective Bitt?
und Zuschriften in's Gedächtniß jurükzuruftn und die

genauste Vollziehung derselben anzubefehlen.

Da diese Gesetze jedem Bürger das Recht gestatten,
seine Wünsche, Vorschläge und Ideen individuel vor.
zutragen, so hemmen ste auch alle jene unglüklichen
Umtriebe, die Leidenschaften erzeugen und Verwirrn»,
gen veranlassen.

Die Gründe einer Bittschrift werden nicht nach der
Zahl der Unterschriften, wohl aber nach ihrem innert,
Gchalt abgewogen. Der von Unterschriebenen ausge.
drukle Wunsch, kann nicht als Volkswunsch betrachtet
werden, da die Unterschriften stlbst durch die Art wie
sie erhalten werben, zweifelhaft sind und zu keinem
Resultat führen, weil das was nur bloßer Wille ist,
nie der Gegenstand eines Gesetz s seyn kann, indem
dieses nur der AuSdruk dessen seyn soll, was daS Volk
vernünftigerweise und zu seinem B-sten gereichend —
wollen kann. In jedem Staat, wo die Verfassung
auf eine Repräsentation gegründet ist, haben die von
dem Volk ernannten Sachwalter einzig über tie allgc-
meinen Angelegenheiten des Landes zu entscheiden, und
das Volk kann um so weniger damit sich befassen, da
es sich dieses Rechts entgiebt, und da unter ihm keine
allgemeine Beralhschlagung, mithin auch keine allge.
meine Entscheidung statt finden kann. Jede andere
Willensmeynung, die nur durch bruchweist Vereinigung
einiger Bürger enthoben wird, ist keine Volksstimmung
und ein solches Verfahren bringt nur Trennungen,
Unruhe und Gähcungen ,m Lande hervor.

Die Regierung hat die Wicht, das Volk vor Ver,
führung und Drohungen zu bewahren, die angewandt
werden, um eS zu gesetzwidrigen Schritten zu bewe«

gen: sie soll für die Beybehaltung der öffentlichen
Ruhe sorgen und die Gesetze handhaben, die noch
immer in voller Kraft sind.

Indem ich Euch, B. Reg. Statthalter, mit den

Gesinnungen des Vollz. Rathes bekannt mache, so

werdet Ihr nach derselben Euch zu benehme» wissen.
Flösset den Einwohnern Euers Cantons Zutrauen zu
ihren Stellvertretern ein, die für das allgemeine Beste

zu sorgen versammelt flnd. Hindert alle Unfugen und
Umtriebe, die mit Petitionen, sey es von Gemeinden,
oder Behörden, oder Individuen, ans eine ungesetzliche

Art getrieben werden, und wendet gegen Fehibare die

Euch eben angezeigten Gesetze vom -2. Herbstmonat,
lg. Weinm. igoc» und 15. Jem,er i8c>! an, auf
deren Vollziehung Ihr bey allen sich ergebende» Vor.
fällen mit aller Beflissenheit bestehen sillet.
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